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Mandanten-Rundschreiben – 2. November 2008 – Änderungen im GmbH-Recht 
 
 
Sehr geehrte Mandanten, 
 
über die geplanten Änderungen im GmbH-Recht hatte ich Sie bereits informiert. Das „Gesetz 
zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen“ ist am 
01.11.2008 in Kraft getreten. Wegen ihrer Bedeutung werden die Neuregelungen nun noch 
einmal dargestellt.  
 

Ziele des Gesetzes 
 
Ziele des Gesetzes sind: 
- Beschleunigung von Unternehmens-

gründungen, 
- Erhöhung der Attraktivität der GmbH 

als Rechtsform 
- Bekämpfung von Missbräuchen. 
 

Beschleunigung von Unternehmens-
gründungen 
 
Erleichterung der Kapitalaufbringung und 
Übertragung von Gesellschaftsanteilen 
· Als Einstiegsvariante zur normalen 

GmbH wird insbesondere für Existenz-
gründer eine sog. haftungsbeschränkte 
Unternehmergesellschaft eingeführt. 
Dabei handelt es sich nicht um eine 
neue Rechtsform, sondern um eine 
GmbH, die zunächst ohne Mindest-
stammkapital gegründet werden kann, 
bei der das Mindeststammkapital dann 
aber durch Reduzierung der Gewinn-
ausschüttungen nach und nach ange-
spart werden soll. 

· Jeder Geschäftsanteil muss nur noch 
auf einen Betrag von mindestens einem 
Euro lauten (bislang muss die Stamm-
einlage mindestens 100 € betragen und 
darf nur in Einheiten aufgeteilt werden, 
die durch 50 teilbar sind). Damit kön-
nen Geschäftsanteile künftig leichter 
aufgeteilt, zusammengelegt und über-
tragen werden. 

· Gesellschafter können künftig auch mit 
einer „verdeckten Sacheinlage“ ihre 
Verpflichtung gegenüber der Gesell-

schaft erfüllen. Das Gesetz sieht vor, 
dass der Wert der geleisteten Sache 
auf die Bareinlageverpflichtung des 
Gesellschafters angerechnet wird. Die 
Anrechnung erfolgt erst nach Eintra-
gung der Gesellschaft in das Handels-
register. Weiß der Geschäftsführer also 
von der geplanten verdeckten Sachein-
lage, so darf er in der Handelsregister-
anmeldung nicht versichern, die Barein-
lage sei erfüllt. 

 
Einführung von Musterprotokollen 
Für unkomplizierte Standardgründungen 
(u. a. Bargründung, höchstens drei Ge-
sellschafter) werden zwei beurkundungs-
pflichtige Musterprotokolle als Anlage zum 
GmbH-Gesetz zur Verfügung gestellt. Bei 
Verwendung des Musterprotokolls, in dem 
Gesellschaftsvertrag, Geschäftsführerbe-
stellung und Gesellschafterliste in einem 
Dokument vereint werden, fallen zukünftig 
erheblich geringere Notargebühren an. 
 
Beschleunigung der Registereintragung 
· Bei Gesellschaften, deren Unterneh-

mensgegenstand genehmigungspflich-
tig ist, wird das Eintragungsverfahren 
vollständig von der verwaltungsrechtli-
chen Genehmigung abgekoppelt. 
Dementsprechend sind keine Geneh-
migungsurkunden mehr beim Register-
gericht einzureichen. 

· Bei Gründung von Ein-Personen-
GmbHs wird künftig auf die Stellung 
besonderer Sicherheitsleistungen ver-
zichtet. 

· Bei der Gründungsprüfung kann das 
Gericht nur noch dann Nachweise ver-
langen, wenn es an der ordnungsge-
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mäßen Kapitalaufbringung erhebliche 
Zweifel hat. Bei Sacheinlagen wird die 
Werthaltigkeitskontrolle auf die Frage 
beschränkt, ob eine „nicht unwesentli-
che“ Überbewertung vorliegt. 

 

Erhöhung der Attraktivität der GmbH 
als Rechtsform: 
 
Verlegung des Verwaltungssitzes ins Aus-
land 
Zum Ausgleich von Wettbewerbsnachtei-
len gegenüber EU-Auslandsgesellschaften 
soll es deutschen Gesellschaften ermög-
licht werden, einen Verwaltungssitz zu 
wählen, der nicht notwendig mit dem Sat-
zungssitz übereinstimmt. Deutsche Kon-
zerne können danach zukünftig ihre Aus-
landstöchter in der Rechtsform der ver-
trauten GmbH führen. 
 
Mehr Transparenz bei Gesellschaftsantei-
len 
Nach dem Vorbild des Aktienregisters gilt 
künftig nur derjenige als Gesellschafter, 
der in die Gesellschafterliste eingetragen 
ist. Durch die damit transparentere Struk-
tur der Anteilseigner können Geschäfts-
partner der GmbH lückenlos und einfach 
nachvollziehen, wer hinter der Gesell-
schaft steht. Veräußerer und Erwerber von 
Gesellschaftsanteilen erhalten den Anreiz, 
die Gesellschafterliste aktuell zu halten. 
 
Gutgläubiger Erwerb von Gesellschaftsan-
teilen 
Die Gesellschafterliste dient künftig auch 
als Anknüpfungspunkt für einen gutgläubi-
gen Erwerb von Geschäftsanteilen. Wer 
einen Geschäftsanteil erwirbt, kann darauf 
vertrauen, dass die in der Gesellschafter-
liste verzeichnete Person auch wirklich 
Gesellschafter ist. Ist eine unrichtige Ein-
tragung in der Gesellschafterliste für min-
destens drei Jahre unbeanstandet geblie-
ben, so gilt der Inhalt der Liste dem Er-
werber gegenüber als richtig. Entspre-
chendes gilt für den Fall, dass die Eintra-
gung zwar weniger als drei Jahre unrich-

tig, die Unrichtigkeit dem wahren Berech-
tigten aber zuzurechnen ist. 
 
Sicherung des Cash-Pooling 
Cash-Pooling ist ein Instrument zum Li-
quiditätsausgleich zwischen den Unter-
nehmensteilen im Konzern, wobei Mittel 
von den Tochtergesellschaften an die Mut-
tergesellschaft zu einem Cash-
Management geleitet werden. Im Gegen-
zug erhalten die Tochtergesellschaften 
Rückzahlungsansprüche gegen die Mut-
tergesellschaft. Zukünftig kann eine Leis-
tung der Gesellschaft an einen Gesell-
schafter dann nicht als verbotene Auszah-
lung von Gesellschaftsvermögen gewertet 
werden, wenn ein reiner Aktivtausch vor-
liegt, also der Gegenleistungs- oder Rück-
erstattungsanspruch der Gesellschaft ge-
gen den Gesellschafter die Auszahlung 
deckt und zudem vollwertig ist. Eine ent-
sprechende Regelung soll auch im Be-
reich der Kapitalaufbringung gelten, wobei 
hier allerdings der Rückgewähranspruch 
nicht nur vollwertig, sondern liquide sein 
muss. Zudem ist das Hin- und Herzahlen 
in der Anmeldung der Gesellschaft offen 
zu legen. 
 
Deregulierung des Eigenkapitalersatz-
rechts 
Im Rahmen der erheblichen Vereinfa-
chung und grundlegenden Deregulierung 
des Eigenkapitalersatzrechts wird es eine 
Unterscheidung zwischen „kapitalerset-
zenden“ und „normalen“ Gesellschafter-
darlehen nicht mehr geben. Hat ein Ge-
sellschafter der GmbH Vermögenswerte 
zur Nutzung überlassen, kann er künftig 
seinen Aussonderungsanspruch während 
der Dauer des Insolvenzverfahrens, 
höchstens für eine Zeit von einem Jahr ab 
dessen Eröffnung, nicht geltend machen. 
Dem Gesellschafter wird dafür ein finan-
zieller Ausgleich zugebilligt. 
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Bekämpfung von Missbräuchen 
 

Beschleunigung der Rechtsverfolgung 
Zu Beschleunigung der Rechtsverfolgung 
gegenüber Gesellschaften muss zukünftig 
in das Handelsregister eine inländische 
Geschäftsanschrift eingetragen werden. 
Dies gilt auch für Aktiengesellschaften, 
Einzelkaufleute, Personenhandelsgesell-
schaften sowie Zweigniederlassungen. 
Wenn unter dieser Anschrift eine Zustel-
lung faktisch unmöglich ist, wird die Mög-
lichkeit verbessert, gegenüber juristischen 
Personen eine öffentliche Zustellung im 
Inland zu bewirken. 
 
Führungslosigkeit der Gesellschaft 
Im Falle der Führungslosigkeit der Gesell-
schaft werden die Gesellschafter verpflich-
tet, bei Zahlungsunfähigkeit und Über-
schuldung einen Insolvenzantrag zu stel-
len. Hat die Gesellschaft keinen Ge-
schäftsführer mehr, muss jeder Gesell-
schafter bei Kenntnis vom Insolvenzgrund 
oder von der Führungslosigkeit an deren 
Stelle Insolvenzantrag stellen. 
 
Verbot von Zahlungen nach Insovenz-
eintritt 
Das an Geschäftsführer gerichtete Verbot 
von Zahlungen nach Eintritt der Zahlungs-
unfähigkeit bzw. nach Feststellung der 
Überschuldung wird erweitert. Es gilt zu-
künftig auch für Zahlungen, mit denen Ge-
schäftsführer Beihilfe zur Ausplünderung 
der Gesellschaft durch die Gesellschafter 
leisten und dadurch die Zahlungsunfähig-
keit der Gesellschaft herbeiführen. 
 
Ausschlussgründe für Geschäftsführer  
Die bisherigen Ausschlussgründe für Ge-
schäftsführer werden um Verurteilungen 
wegen Insolvenzverschleppung, falscher 
Angaben und unrichtiger Darstellung so-
wie Verurteilungen auf Grund allgemeiner 
Straftatbestände mit Unternehmensbezug 
erweitert. Das gilt auch bei Verurteilungen 
wegen vergleichbarer Straftaten im Aus-
land. Außerdem haften künftig Gesell-
schafter, die vorsätzlich oder grob fahrläs-

sig einer Person, die nicht Geschäftsführer 
sein kann, die Führung der Geschäfte ü-
berlassen, der Gesellschaft für Schäden, 
die diese Person der Gesellschaft zufügt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Bei den hier gegebenen Darstellungen 
handelt es sich um allgemeine Hinweise, 
für die wir keine Haftung übernehmen 
können. Auf Wunsch erteilen wir gerne ei-
ne konkrete Auskunft. Rechtsberatung ist 
nicht möglich. 
 
 
 
  
 

Dr. Michael Hantschel 
Wirtschaftsprüfer Steuerberater 

Martin-Schmeißer-Weg 14 
44227 Dortmund (Technologiepark) 

Telefon: 0231-13 86 934 
Fax: 0231-13 86 935 

info@dr-hantschel.de 
www.dr-hantschel.de 

mailto:info@dr-hantschel.de

